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Private Monopole statt öffentlicher Infrastruktur 
Bereicherung der privaten Gesellschaften und ihrer Eigentümer,  

Verarmung und Unterordnung der Masse der Bevölkerung,  
Behinderung des technischen Fortschritts 

 10 
Hier Beispiel: Glasfaser Verkabelung durch OXG von Vodafone1 
in rechtlicher Form eines Gestattungsvertrags FttH 
 

Endlich scheinen Schritte eingeleitet zu sein, dass Glasfaserkabel als Moderni-
sierung der Kommunikationsinfrastruktur auch in Bremen und auch in meiner 15 
Straße verlegte werden sollen. Ich empfand es schon in den 1990er Jahren als 
Skandal, dass in den neuen Bundesländern die Erneuerung und Erweiterung der 
dortigen Telefoninfrastruktur mit Kupferkabel vorgenommen wurde. Alle wussten, 
dass diese Kommunikationsinfrastruktur schon damals prinzipiell veraltet war. 
Dennoch dauerten die Planungen bis jetzt, dass Glasfaserkabel auch in Bremen 20 
verlegt werden sollen. Uns wurde aber kein konkreter Termin mitgeteilt, wann 
das geschehen solle. Wir wurden in unserer Straße nur aufgefordert, unsere 
prinzipielle Bereitschaft in Form eines uns (aber nicht die Gesellschaft) binden-
den Vertrages zu erklären, wenn die Kabel mal verlegt werden, uns auch an-
schließen zu lassen. Z.B. in solch einer kleinen Umlandgemeinde von Hamburg – 25 
Halstenbek – haben die dortigen Stadtwerke das Gemeindegebiet schon seit 
dem Jahr 2011 mit Glasfasern verkabelt. Das gehört dort zur öffentlichen Infra-
struktur! 

Am 14.3.2025 hatte ich die Gelegenheit, mit der Tochterfirma von Vodafone, 
OXG, einen Gestattungsvertrag abzuschließen. Er sollte dazu führen, dass 30 
mein Haus ans Glasfasernetz angeschlossen und intern für mich kostenlos ver-
kabelt würde. Eigentlich bin ich neuen Techniken gegenüber aufgeschlossen. 
Trotzdem habe ich mich dagegen entschieden.  

Gründe:  

Maulkorb 35 
§ 6.1 verpflichtet eine*n, über die Erfahrungen mit OXG nicht zu sprechen oder 
gar darüber öffentlich zu berichten. Deswegen erfährt man im Netz auch so we-
nig über Erfahrungen mit OXG. Aber mit Vodafone, der Muttergesellschaft, 
habe ich jahrzehntelange Erfahrungen. Die sind in jeder Beziehung abschre-
ckend. Und in dem Geiste von Vodafone darf man auch die §§ von OXG verste-40 
hen. 

                                                           
1 Die Bremer Tochterfirma von EWE-Tel, swb, bietet zusammen mit der Telekom im Prinzip ganz ähnliche Möglichkeiten 
der Glasfaserverkabelung an.  

Planung einer Glasfa-
serverkabelung viel zu 
spät in Bremen 

Dann allerdings durch 
private Firma mittels 
privatem Monopol  

Privates Monopol ver-
bietet per Vertrag, sich 
über öffentliche Infra-
struktur auszutauschen! 
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Verlust des Hausrechtes und der Verfügungsrechte 5 
§ 1.4.2 Das verlegte Netz gehört OXG und deswegen sind Beauftragte der Firma 
im „erforderlichem Umfang“ berechtigt, Haus und Wohnungen zu betreten. Was 
„erforderlich“ ist, entscheiden die Beauftragten der Firma, wer immer das sein 
mag. Mit Unterauftragnehmern der 3. und 4. Staffel, und deren Kommunikations-
fähigkeit, -willigkeit und Zuständigkeit hat vielleicht jeder schon mal Erfahrungen 10 
gemacht. 
Meine Erfahrung dabei mit Vodafone: Hausfriedensbruch: Anfang der 1980er 
Jahre hatte ich mein Haus an das „Kabel Deutschland“-Netz damals noch der 
Post angeschlossen. Die interne Verkabelung des Hauses und der Wohnungen 
hatte ich auf eigene Rechnung vornehmen lassen, gehörten also einschließlich 15 
der Steckdosen mir. Irgendwann wurde das öffentliche Kabelnetz in den Straßen 
im Zuge der Privatisierungen an Vodafone verkauft. Deren Beauftragte beschaff-
ten sich ohne Absprache mit mir Zugang zum Haus und manipulierten gegen 
meinen Willen an meinen Leitungen technisch herum.  
Erst recht, wenn die internen Kabel nach § 1.2 nicht dem Haus- / Wohnungsbe-20 
sitzer sondern OXG gehören, und nach § 1.2.2 OXG frei darüber verfügen kann, 
werden sie beanspruchen, nach selbst festgesetzter "Erforderlichkeit" in Haus 
und Wohnungen einzudringen. Nach behaupteter Erforderlichkeit werden Beauf-
tragte beanspruchen, jederzeit an ihr Eigentum heran kommen zu können. 
Noch heftiger ist § 4: Er bedeutet, dass das Haus / die Wohnung mit Kabelan-25 
schluss nur mit Zustimmung von OXG an jemanden verkauft werden darf, der 
diesen Anschluss übernehmen will!  

Gestaltungsfreiheit stark eingeschränkt 

Dagegen darf man nach § 1.4.1 – z.B. bei Umbauten, Neuaufteilungen usw. – 
nicht selber die Kabel verlegen lassen. Man ist ggf. auf Zeit- und Kostenvorgabe 30 
von OXG angewiesen. Denn eine selbst gewünschte Verlegung ist dann nicht 
mehr kostenlos. Und der Vertrag dauert mindestens 15 Jahre. 

Argument Aufwertung des Hauses, Zukunftsinvestition, 
kostenlos  

Meine Erfahrung: Etwa im Jahr 1990, als die Fernsehübertragung mit der An-35 
tenne unterm Dach immer schlechter wurde, war einer der Modernisierungsmaß-
nahmen an meinem Haus, dass ich das Haus an das Netz „Kabel Deutschland“ 
anschloss und in alle Wohnungen Koaxialkabel verlegen ließ, so dass man in 
jeder Wohnung in zwei oder drei Zimmern Fernsehen konnte. Die Verkäufer von 
„Kabel Deutschland“ sagten mir, das sei eine Investition ein für alle Mal und 40 
steigere den Wert des Hauses. Nebbich! Die Verkabelung im Haus bezahlte 
ich. Dafür mussten alle Haushalte, auch ich, erhebliche Monatsmieten an den 
Monopolanbieter „Kabel Deutschland“, später Vodafone, bezahlen. Neue Mieter 
waren dazu nicht mehr bereit und kündigten den Kabelvertrag. Sie fanden das 
Angebot gar nicht zukunftsweisend sondern nur teuer. 45 
Eines Tages erhielt ich, wie alle „Kabel Deutschland“ / Vodafone Kunden einen 
Brief, in dem stand, dass „Kabel Deutschland“ / Vodafone etwas technisch ände-
re. Es würde etwas teurer. Im Ton einer einfachen Veränderung der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jubelten sie einem eine Wahlleistung mit Werbung unter. 
Erst durch kritische Kommentare in der Presse erfuhr ich, dass man das nicht 50 
mitmachen müsste. Verärgert über diese unlautere Form kündigte ich den Ver-
trag mit „Kabel Deutschland“ / Vodafone. – Durch die Preisänderung hatte ich ein 

Gesellschaft eignet sich 
private Grundrechte der 
Haus- und Wohnungsei-
gentümer an. Deren Ge-
staltungsfreiheit wird 
vertraglich stark einge-
engt. 

Vorteil eine bleibende 
Zukunftsinvestition und 
Aufwertung des Hauses 
ist wegen des verspäte-
ten Ausbaues sehr frag-
lich. 
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Sonderkündigungsrecht. Fernsehen und Internet konnte ich bestens auch über 5 
das Telefonnetz empfangen.  

Vodafone verfolgte mich daraufhin ca. zwei Jahre mit Zahlungsaufforde-
rungen, Rechtsanwaltsschreiben und professionellen Inkassobüros. Eigent-
lich habe ich in meiner Freizeit besseres zu tun, als mich fristgerecht gegen un-
gerechtfertigte Forderungen zu wehren.  10 

Glücklicherweise gehörte die interne Verkabelung im Hause mir. Schließlich fand 
ich einen genialen Kommunikationselektroniker, der diese Verkabelung an eine 
Satellitenanlage anschloss. Das waren zwar noch mal hohe Investitionskosten, 
aber seitdem brauchen wir keine monatlich hohen Gebühren mehr an den 
Netzbetreiber zu entrichten.  15 

Kosten und Preise 
§ 1.3.1 „diskriminierungsfreie Mitnutzung“ durch andere „TK-Dienstleister“. 
Das hört sich an, als gäbe es dann keine Monopolpreise für die Nutzung des 
Glasfasernetzes, weil es ja Konkurrenz gäbe. Nebbich: Das Netz gehört prak-
tisch Vodafon als Monopolisten. Nach §4 kann OXG auch direkt von Vodafone 20 
übernommen werden. Hohe Durchleitungsgebühren – selbstredend dann für 
alle gleiche – kommen mittels der Unternehmensgewinne von OXG Vodafone zu 
Gute. Die hohen Monopolpreise für die Einspeisung der Inhalte und Durch-
leitung müssen dann im Ergebnis die Nutzer des Glasfaserkabels berap-
pen.  25 

Zukunftsfähigkeit, alternativlos? Unsinn!: Wie jetzt schon Fernsehsatelliten 
die Alternative zu Fernsehkabeln geworden sind, so können auch für uns bald 
Kommunikationssatelliten eine Alternative zu Glasfasern werden. Es gibt nicht 
nur Elon Musks Starlink sondern auch gegenwärtig schon, wenn auch noch mit 
viel weniger aber höher rotierenden Satelliten, „OneWeb“ Kommunikationssatelli-30 
ten. In Deutschland werkelt eine bemerkenswerte Gründerszene an weiteren 
Modellen. Dazu gehört auch die Bremer Raketen- und Satellitenfirma OHB. Da 
wird es in absehbarer Zeit konkurrenzfähige Angebote geben.  

Kommunikation mit Vodafone  
Meine Erfahrungen: Anfang des Jahrhunderts begann für mich auch die Zeit 35 
des mobilen Telefonierens. Meine Partnerin und ich schlossen bei Vodafon einen 
Partnervertrag ab. Wir bekamen zwei Handys und jeder eine eigene Rufnummer 
aber nur eine Rechnungsadresse. Im Herbst 2006 entschlossen wir uns, diese 
Partnerschaft aufzulösen, weil ich ein Smartphone erwerben und damit auch Da-
tenkommunikation betreiben wollte. Dafür brauchte ich einen anderen Tarif, der 40 
war bei Klarmobil viel billiger als bei Vodafone. Über fünf Monate legte uns Voda-
fone ständig neue Steine in den Weg, insbesondere weil ich meine Telefonnum-
mer mitnehmen wollte (in deren Ausdrucksweise „Portieren“). Bei vielen Telefon-
gesprächen wurden uns nur Werber auf den Hals gehetzt, die keine Entschei-
dungskompetenz hatten. Telefonisch war gar nichts zu machen. Mir wurden Ver-45 
träge untergeschoben, die ich nicht abgeschlossen hatte. Schließlich musste ich 
nur noch Briefe mit Einschreiben schicken und mit rechtlichen Schritten drohen, 
bis es schließlich gelang, mein gesetzliches Recht zum Wechsel unter Mitnahme 
der Telefonnummer durchzusetzen. Ohne dieses gesetzliche Recht hätte ich bei 
Vodafone keine Chance gehabt. Ein perfektes Abwehrsystem gegen nicht gesi-50 

Sehr unangenehme Fol-
gen einer Kündigung 

Eigene Verkabelung ist 
langfristig viel günstiger 
als Monopolpreise zu 
zahlen 

Die scheinbare Offenheit 
für Konkurrenzprodukte 
verschleiert die Mono-
polgewinne für den Ei-
gentümer Vodafone 

OXG verlangt 15 Jahre 
Bindung. In der Zeit gibt 
es wahrscheinlich 
Kommunikationssatelli-
ten als Alternative.  

Penetrante Verweige-
rung der Rechte der 
Kund*innen 
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cherte Ansprüche oder Bitten! Dagegen gibt es z.B. bei den Gemeindewerken 5 
Halstenbek auf jeder Internetseite den Button / Link / Sprungverbindung zu „Kün-
digen“ und „Störung“. 

§ 8.2 Gerichtsstand: Düsseldorf  
Der Gestattungsvertrag mit OXG enthält viele unbestimmte Begriffe wie „mög-
lichst“  10 
(§ 1.1.3), „im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten“ (§ 1.3.2), 
„zuverlässige Dritte beauftragen“ (§ 1.4.1), die alleine OXG in seinem Sinne 
definiert. Sollte man in einen Streit mit OXG geraten, hat man vor Gericht fast 
keine Chance: OXG hat vor Ort hoch spezialisierte Anwälte. Dort mit einem hie-
sigen Allerweltsanwalt zu klagen, ist auch deswegen hoffnungslos, weil OXG die 15 
Macht hat, die unbestimmten Begriffe im Vertrag in seinem Sinne immer neu zu 
definieren. Ob OXG die an der einen Stelle mal so und im anderen Fall mal an-
ders definiert, erfährt man nicht, weil die Prozessbeteiligten nach dem Vertrag 
darüber nicht mit Dritten kommunizieren dürfen.  

Gerade bei der Beseitigung von Störungen ist es bei beruflich genutzten Glas-20 
fasern entscheidend, dass sie unmittelbar wiederhergestellt werden. Woran eine 
Störung liegt, weiß ein Kunde eigentlich nie. Schon da beginnt das Spiel mit dem 
Schicken von Pontius zu Pilatus: Nach § 1.3.2 werden Störungen auf OXG und 
Dienstleister für die Datenübertragung aufgeteilt – zwischen denen man als Be-
troffener hin und her geschickt wird, wenn man die Firmen überhaupt erreicht. 25 
Das wird in dem Vertrag nicht zugesagt! Und das ist nach Erfahrung mit Voda-
fone auch schwierig, weil sie sich hinter einem Abwehrwall von unverantwortli-
chen Werbemitarbeitern verschanzen. 

Störbeseitigung Erfahrung mit Vodafone: Festnetztelefon und Fernsehkabel: 
Ein Freund hatte von einem Elektriker Festnetztelefon und Fernsehanschluss 30 
über ein Kabel installiert und als Dienstleister Vodafone bekommen. Sonstige 
elektronische Geräte, insbesondere andere Kommunikationsmittel wie Handy 
oder Computer, gab es in dem Einpersonenhaushalt des alten Herren nicht. 
Plötzlich fielen Telefon und Fernseher aus. Den Elektriker gab es nicht mehr. Der 
Freund ging persönlich zu einem Vodafone-Shop. Seine Bitte um Hilfe wurde 35 
rüde abgewiesen. Dafür seien sie nicht zuständig. Er solle sich an den vorge-
schriebenen Meldeweg halten. Dabei sahen die Menschen in dem Laden doch, 
dass sie es mit einem in der Sache hilflosen Mann zu tun hatten. Und objektiv 
konnte er es auch nicht, weil die dafür geforderten sachlichen Voraussetzungen 
nicht gegeben waren, die aber auch keine Vertragsbedingung für den Kunden 40 
waren.  

Dies Verhalten der Vodafone Mitarbeiter*innen fällt in meinem Verständnis unter 
den Strafparagraphen „Unterlassene Hilfeleistung“. Da in dem Laden viele jun-
ge Bedienstete anwesend waren, von denen keine*r helfen wollte, kann man 
vermuten, dass Vodafone entweder rüde Menschen anzieht oder solche aus-45 
wählt, mit denen man es dann als Kunde bei Vodafone / OXG zu tun bekommt. 
Meine anderen Erfahrungen mit Vodafone gehen alle in die gleiche Richtung. 
Schließlich klingelte mein Freund an meiner Haustür. Für eine Störungsmeldung 
brauchte man mindestens damals (vor ca. drei Jahren) sowohl gleichzeitig Zu-
gang zum Internet als auch ein mobiles Telefon. Wenn die Festnetzverbindung 50 
ausgefallen ist und man keine mobilen Kommunikationsmedien hat, wie soll man 

Vertragsklauseln von 
OXG Gestattungsvertrag 
sind so unbestimmt, 
dass OXG alle Freiheiten 
und keine Verpflichtung 
dem Kunden gegenüber 
hat.  

Es gibt keine Verpflich-
tung zur Beseitigung 
von Störungen in ab-
sehbarer Zeit. Das Wort 
„unverzüglich“ wird mit 
Bedingungen einge-
schränkt, auf die der 
Kunde keinen Einfluss 
hat. Nicht einmal wird 
eine permanent erreich-
bare Störungsstelle und 
klare Zuständigkeit ga-
rantiert.  

Verhalten der MA von 
Vodafone nach meiner 
Erfahrung bösartig bis 
an die Grenze der Straf-
barkeit. 
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diese Bedingung erfüllen?! Glücklicherweise habe ich für beides mobile Geräte, 5 
konnte mit beidem zu ihm fahren und den mühsamen, komplizierten Störmel-
deprozess durchführen.  

Es dauerte dann noch Wochen, bis ein Schmalspurtechniker („beauftragter Dritter“ 
– auch im Akkord-Stress und ohne irgendwie über das Austauschen einer Anschlussbox 
hinausgehender Kompetenz, geschweige denn Kommunikationsfähigkeit oder –willen) 10 
beauftragt wurde, der das defekte Teil auswechselte. Der alte Herr war über Wo-
chen von seinen wichtigsten Kommunikationsmitteln - auch mit seiner Familie 
außerhalb - abgeschnitten.  
Was bedeutet eine solche Störfallregelung erst für eine Firma, die darauf ange-
wiesen ist, aber keine elektronischen Kommunikationsmittel mehr hat, und kaum 15 
die Störung melden kann, nicht weiß, wer zuständig ist und dann von OXG 
schließlich mitgeteilt bekommt, dass nach § 1.3.1 „im Rahmen der technischen 
und betrieblichen Möglichkeiten“ ohne verschuldetes Zögern eine Entstö-
rung erst in drei Wochen „unverzüglich“ sei?  

Aber schon der Ausbau des Netzes ist fraglich! Nach §1.1.2 wird OXG Installati-20 
onstermine und Bauausführung mit dem Vertragspartner einvernehmlich ab-
stimmen. Das kann noch Jahre dauern. Diejenigen, die selbst initiativ werden 
wollen, haben praktisch keine Chance. Denn nur OXG gibt ggf. Zeitfenster vor, 
nicht die Wohnungs- und Grundstücksbesitzer*innen. Nach §1.1.3 wird Haus und 
Grundstück auch nur „möglichst“ nach dem vorherigen Zustand wieder herge-25 
stellt.  

Alle Arbeiten werden potentiell von beauftragten Dritten durchgeführt. Man hat 
keinen direkten Zugang zu ihnen. Es können Xte Unterauftragnehmer sein. Ob 
während der Bauphase und danach überhaupt ein Bauleiter, der ansprechbar 
und entscheidungskompetent ist, von OXG vor Ort ist, bleibt völlig ungewiss.  30 

Ich hatte mich einmal bei einer auswärtigen Handelskammer über eine Firma 
erkundigt, die scheinbar mit einem guten Vertrag in Bremen warb. Ich begründe-
te meine Anfrage, dass ich Angst vor einem Vertragsabschluss mit der Firma 
hätte, weil die allgemeinen mündlichen Zusagen sich so ungewöhnlich gut anhör-
ten. Der MA der Handelskammer sagte nur: Er hätte in dem Fall auch Angst.  35 

 

„Beauftragte Dritte“ 
meist gehetzte Schmal-
spurtechniker „Klick-
worker“, ohne Überblick 
und Zeit, erst Recht oh-
ne Hilfsbereitschaft und 
–fähigkeit. 

Bei Vertragsabschluss 
verpflichtet sich OXG zu 
nichts. Erst recht nicht 
zu einer Zeitperspektive, 
wann der Ausbau und 
Anschluss stattfindet. 

Während der Bau- und 
Anschlussphase wird 
kein ansprechbarer Bau-
leiter vor Ort garantiert – 
also wenn „beauftragte 
Dritte“ im Akkord ohne 
Kenntnis vor Ort so ar-
beiten, wie sie meinen, 
am schnellsten durch zu 
kommen. Ewige Rekla-
mationen mit Schrift-
kram sind bei der Orga-
nisation meiner Erfah-
rung nach garantiert. 


